
 

[Veröffentlichung im Juni-Amtsblatt  der Stadt Glashütte im Jahre 2024] 

 

Öffentliche Bekanntmachung zur Einziehung von öffentlichen Straßen 

Wegen und Plätzen 

Folgende öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sind mit Wirkung vom 01. Juni 2024 

eingezogen worden: 

1. öffentlicher Feld- und Waldweg Nr. 1 „Zur Halde“ im OT Oberfrauendorf 

2. beschränkt- öffentlicher Weg Nr. 1 „Försterweg“ im OT Hirschbach 

3. beschränkt- öffentlicher Weg Nr. 2 „Fußweg“ von der Alten Straße zur Kreischaer 

Straße im OT Hirschbach 

4. Ortsstraße Nr. 13 im OT Johnsbach (Zufahrt zu den Anwesen Nr. 57 und 59) 

5. westlicher Abschnitt der „Alten Eisenstraße“  (zwischen Kreisstraße und rotem Weg) 

im OT Cunnersdorf 

6. Teilabschnitt der Ortsstraße „Zum Sportplatz“ (auf dem Flurstück 630/9) im OT 

Dittersdorf  

7. nördlicher Abschnitt der Ortsstraße „Am Oberteich“ im OT Hirschbach  

8. öffentlicher Feld- und Waldweg „Zur Alten Baumschule“ im OT Reinhardtsgrimma 

Zu Nr. 1 - 4: Mit Verfügung vom heutigen Tage hat die Stadt Glashütte gemäß des 

Beschlusses des Stadtrates vom 01.11.2022 mit Wirkung vom 01.06.2024 die o.g. öffentlichen 

Straßen, Wege und Plätze (Nr. 1 – 4) eingezogen. Die Absicht wurde entsprechend § 8 (4) des 

Sächsischen Straßengesetzes vorher im Februar Amtsblatt 2023 öffentlich bekannt gemacht. 

Zu Nr. 5 - 8: Mit Verfügung vom heutigen Tage hat die Stadt Glashütte gemäß des 

Beschlusses des Technischen Ausschusses vom 06.02.2024 mit Wirkung vom 01.06.2024 die 

o.g. öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (Nr. 5 – 8) eingezogen. Die Absicht wurde 

entsprechend § 8 (4) des Sächsischen Straßengesetzes vorher im Februar Amtsblatt 2024 

öffentlich bekannt gemacht. 
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